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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §43 Abs2;

BDG 1979 §91;

BDG 1979 §92 Abs1 Z4;

BDG 1979 §93 Abs1;

BDG 1979 §93 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass sich die im Beschwerdefall verhängte Disziplinarstrafe der Entlassung - mit Rücksicht auf die

durch die Handlungsweise des Beschwerdeführers, eines Sicherheitswachebeamten, eingetretene Zerstörung des

Vertrauensverhältnisses und seinen schweren Ansehensverlust - als gesetzmäßig erweist (der Beschwerdeführer hat

versucht, einen Amtssachverständigen zu "bestechen", und unbefugt verbotene Waffen besessen) .
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